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Ein Anspruch besteht nicht.

A13 wird erst gewährt, wenn du auf einer A13 Stelle geführt wirst bzw. du den Laufbahnwechsel
erfolgreich durchläufst.
Dem Chef würde ich aber Druck machen, dass er für eine entsprechende Stelle bei der
zuständigen Behörde besorgt.

Es müssen aber doch andere Lehrer bei euch geben, die auf A13 sitzen?
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